
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
des Unternehmens CMM – Service GmbH, 53560 Kretzhaus 
§ 1 Geltungsbereich, Abwehrklausel
1. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte gegenwärtige und 

zukünftige Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch wenn auf sie nicht ausdrücklich 
Bezug genommen wird. 

2. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen oder 
vorbehaltlos geliefert wurde. 

3. Durch Erteilung eines Auftrags erklärt der Kunde sein verbindliches Einverständnis zu 
diesen Allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, es sei denn, es ist 
vorher etwas anderes schriftlich vereinbart worden. 

4. Änderungen, Ergänzungen und sonstige Nebenabreden von Verträgen bedürfen in jedem 
Fall unserer schriftlichen Bestätigung. 

5. „Kunde" im Sinne dieser Allgemeinen Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ist 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Erteilung eines Auftrags an uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 Angebote, Preise
1. Unsere angebotenen Preise sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung stets 

freibleibend und unverbindlich. Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistungen 
ist ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgeblich. Unsere Preise 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Kataloge und Preislisten können 
bei uns eingesehen oder angefordert werden. 

2. Änderungen der Konstruktion, der Werkstoffwahl, der Spezifikation und der Bauart 
behalten wir uns auch nach Absendung einer Auftragsbestätigung vor, sofern diese 
Änderungen weder der Auftragsbestätigung noch der Spezifikation des Kunden 
widersprechen. 

3. Bei Änderungswünschen des Kunden nach Auftragsbestätigung werden die entstandenen 
Mehrkosten in Rechnung gestellt. 

4. Bei wesentlicher, nicht vorhersehbarer und von uns nicht beeinflussbarer Veränderung der 
Gestehungskosten behalten wir uns das Recht vor, mit dem Kunden einen von der 
Auftragsbestätigung abweichenden Preis zu vereinbaren. 

5. Unsere Preise gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und 
sonstige Versandkosten nicht ein. Mangels besonderer Vereinbarung erfolgt die 
Verpackung und Versendung nach unserer Wahl und wird zu Selbstkosten berechnet. Die 
Verpackung wird nur zurückgenommen, wenn wir auf Grund zwingender gesetzlicher 
Regelung hierzu verpflichtet sind. 

§ 3 Zahlung, Verzug, Aufrechnung
1. Unsere Rechnungen sind zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug. Andere 

Zahlungsziele gelten nur dann als vereinbart, wenn diese in unserer Auftragsbestätigung 
ausdrücklich anerkannt werden. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, 
Ausführung, Teillieferung, Teilausführung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, 
Annahmeverzug) ausgestellt. Wir behalten uns vor, Neukunden oder säumige Zahler nur 
gegen Vorkasse zu beliefern oder Dienstleistungen nur gegen Vorkasse auszuführen. Der 
Kunde wird hierüber vor Auftragsbestätigung schriftlich informiert. 

2. Ab einem Auftragswert von 2000 Euro wird mit Auftragserteilung eine Anzahlung in Höhe von 
50% des Auftragswertes vor Auftragsbeginn fällig und ist sofort zahlbar. Der Kunde erhält eine 
Anzahlungsrechnung, mit deren Begleichung der Auftrag durch uns angenommen und 
bestätigt wird. Bei größerem Auftragsumfang erstellen wir nach jedem abgeschlossenen 
Teilabschnitt oder nach 10 auftragsbezogenen Arbeitstagen eine Zwischenrechnung, deren 
Begleichung Voraussetzung dafür ist, dass der nächste Teilabschnitt begonnen wird. 

3. Ab dem 30. Kalendertag nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung gerät der Kunde bei 
Nichtzahlen in Zahlungsverzug und wir sind berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von neun 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz zu verlangen. Wir behalten uns vor, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. In diesem Fall obliegt es dem 
Kunden nachzuweisen, dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder unser 
Schaden wesentlich niedriger ist.  Ab dem 31. Kalendertag nach Ausstellung der Rechnung 
sind wir bei Zahlungsverzug ohne weitere Mahnung berechtigt, einen Rechtsanwalt oder 
ein Inkassodienstleister mit der Beitreibung zu beauftragen

4. Wechsel, Scheck und Zahlungsanweisungen werden von uns nur mit Vorbehalt 
angenommen und gelten erst nach vorbehaltloser Gutschrift auf unserem Geschäftskonto als 
Zahlung. Bank-, Diskont- und sonstige Spesen gehen zu Lasten des Kunden. 

5. Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind, bei erforderlichen Nachlieferungen 
nur in Höhe des Preises für den nachzuliefernden Gegenstand oder der nachzuliefernden 
Leistung. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur auf Grund von Gegenansprüchen 
geltend machen, die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. 

6. Eingeräumte Rabatte entfallen, wenn der Kunde das gerichtliche oder außergerichtliche 
Vergleichsverfahren betreibt, ein Insolvenzantrag über sein Vermögen gestellt wird, wenn 
er in Zahlungsverzug gerät sowie am 31. Kalendertag nach Ausstellung der Rechnung oder 
wenn die Forderung gegen ihn gerichtlich beigetrieben werden muss. In diesen Fällen sind 
wir berechtigt, die zunächst für Teillieferungen oder Teilausführungen gewährten Rabatte 
nachzubelasten und/oder ferner weitere Lieferungen oder Ausführungen von uns nur 
noch gegen Vorauskasse durchzuführen. Weiterhin sind wir in den vorgenannten Fällen 
berechtigt alle anderen noch offenen Rechnungen, auch die gestundeten, gegenüber dem 
Kunden sofort fällig zu stellen. 

7. Bei Nichtabnahme der bestellten Ware oder Leistungen sind wir berechtigt, anstelle eines 
konkreten Schadens einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 15 % der 
Bruttoauftragssumme des jeweiligen Auftrags zu berechnen. In diesem Fall obliegt es dem 
Kunden nachzuweisen, dass uns ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder unser 
Schaden wesentlich niedriger ist. Wenn ein Auftrag aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben nicht, oder nur teilweise ausgeführt werden kann haftet der Kunde für die bis dahin 
entstandenen Kosten nach Aufwand.

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang
1. Wir sind bemüht, die angegebenen Liefer- und Ausführungsfristen einzuhalten. Die Liefer- 

und Ausführungszeitangaben erfolgen nach billigem Ermessen, aber ohne Verbindlichkeit, 
es sei denn, es handelt sich um einen in der Auftragsbestätigung gesondert als verbindlich 
vereinbarten tagesgenauen Festtermin. 

2. Die Liefer- oder Ausführungsfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Sie 
verlängert sich angemessen, wenn der Kunde seinerseits erforderliche oder vereinbarte 
Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Hierzu gehört insbesondere, wenn der 
Kunde nicht alle in dessen Betriebssphäre zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung 
erforderlichen Voraussetzungen geschaffen hat. Die Verlängerung tritt auch ein bei 
Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie 
beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. 
Lieferverzögerungen eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- 
und Energiemangel etc. und die nachweislich auf die Herstellung, Erbringung oder 
Ablieferung des Leistungsgegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während 
eines bereits vorhandenen Liefer- oder Leistungsverzuges eintreten. Auch vom Kunden 
veranlasste Änderungen der gelieferten oder bestellten Waren oder Leistungen führen zu 
einer angemessenen Verlängerung der Ausführungs- oder Lieferfrist. 

3. Die Liefer- und Ausführungsfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versand- oder Ausführungsbereitschaft 
mitgeteilt ist. 

4. Teillieferungen und Teilausführungen, insbesondere bei größeren Aufträgen, sind in 
einem für den Kunden zumutbaren Umfang zulässig. 

5. Sofern keine festen Abnahmefristen vereinbart sind, hat der Kunde den Liefergegenstand 
oder die Ausführung sofort nach Mitteilung der Fertigstellung abzunehmen. Der Kunde 
ist insbesondere verpflichtet, die Ausführungen oder Leistungen zu überprüfen und bei 
deren Abnahme auf dem Lieferschein schriftlich zu erklären, dass diese dem Vertrag 
entsprechen. 

6. Die Leistungen gelten als abgenommen, sobald deren Nutzbarkeit auf die Dauer von zwei 
Wochen nicht wegen gemeldeter Mängel erheblich eingeschränkt ist. 

7. Ist die Versendung des Liefergegenstandes an den Kunden oder Dritte vereinbart, so geht 
die Gefahr mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Transporteur (Spedition, 
Bahn etc.) auf den Kunden über. Die Gefahr geht in jedem Falle mit der Übergabe in 
unserem Werk bzw. durch die Ingebrauchnahme des Liefergegenstandes über. Nehmen 
wir Ware aus Gründen zurück, die wir nicht zu vertreten haben, so trägt der Kunde die 
Gefahr bis zum Eingang der Ware bei uns. 

§ 5 Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen 

Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch, bis sämtliche, auch künftige und 
bedingte Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Kunden erfüllt 
sind. 

2. Der Kunde ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, 
jedoch zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsbetrieb 
berechtigt. Die hieraus gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen 
tritt der Kunde hiermit bereits an uns ab. In jedem Fall hat der Kunde uns bei 
Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte unverzüglich 
hierüber zu benachrichtigen. 

3. Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehenden Sicherheiten die bestehenden 
Forderungen nachhaltig um mehr als 20 %, so werden wir auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach Wahl des Kunden freigeben. 

4. Kosten der Geltendmachung unserer Sicherungsrechte gegenüber dem Kunden oder 
Dritten trägt der Kunde. 

5. Bei Zahlungsverzug sind wir nach Mahnung zur Rücknahme der Vorbehaltsware 
berechtigt. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind berechtigt, im Falle der Zurücknahme der Vorbehaltsware 10 % des Warenwerts als 
Rücknahmekosten zu berechnen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens 
bleibt hiervon unberührt. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass uns ein Schaden 
überhaupt nicht oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

6. Sind wir zur Zurücknahme berechtigt, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich einem 
unserer Mitarbeiter die Inventarisierung der vorhandenen, sich noch in unserem 
Eigentum stehenden Waren zu ermöglichen. 

7. Zurückgenommene Waren können wir unter Anrechnung auf den Kaufpreis im 
freihändigen Verkauf bestmöglich verwerten, wenn wir diesen mit angemessener Frist 
angedroht haben. 

§ 6 Gewährleistung, Haftung
1. Sämtliche Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seiner nach §§ 

377, HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Eventuelle Beanstandungen sind uns innerhalb von 8 Tagen nach 
Empfang der Ware oder Ausführung der Dienstleistung, bei nicht erkennbaren Mängeln 
unverzüglich nach Erkennbarkeit mitzuteilen. 

2. Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, hat er bei 
Annahme der Ware von dem Transportunternehmer die Beschädigung detailliert 
schriftlich bestätigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach Öffnen der Ware 
festgestellt werden, müssen uns innerhalb von 5 Kalendertagen nach Erhalt der Ware 
schriftlich gemeldet werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der 
Mitteilung, die Beweislast hierfür trifft den Kunden. 

3. Sämtliche gebrauchten Liefergegenstände werden sorgfältig geprüft, bevor sie in den 
Verkauf gelangen, gleichwohl ist eine Gewährleistung für Sachmängel mangels 
anderslautender Vereinbarung ausgeschlossen. Ansonsten verjähren sämtliche 
Gewährleistungsansprüche innerhalb eines Jahres nach Abnahme. 

4. Der Kunde hat Gewährleistungsansprüche für Ausführungsleistungen nur, wenn die 
gemeldeten Mängel reproduzierbar sind oder durch maschinell erzeugte Ausgaben 
angezeigt werden können. 

5. Der Kunde hat uns, soweit erforderlich, bei der Beseitigung von Mängeln zu unterstützen, 
insbesondere auf unseren Wunsch einen Datenträger mit den betreffenden Anpassungen 
oder Angaben zu übersenden. 

6. Wir leisten innerhalb vorstehender Fristen für Mängel der Ware oder 
Ausführungsleistungen Gewähr nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. 

7. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. 

8. Veranlasst der Kunde eine Überprüfung von gelieferter Ware oder Anpassungen oder 
Ausführungen und gibt er einen Fehler an, für den wir Gewähr leisten müssten, hat der 
Kunde die entstandenen Kosten zu tragen, wenn sich herausstellt, dass kein Mangel 
vorhanden ist. 

9. Die Gewährleistung erlischt für solche Anpassungen oder Leistungen, die der Kunde 
ändert oder in die er sonst wie eingreift, es sei denn, dass der Kunde im Zusammenhang 
mit der Mängelmeldung nachweist, dass der Eingriff für den Mangel nicht ursächlich ist. 

10. Weitergehende Gewährleistungsansprüche des Kunden, insbesondere wegen 
Mangelfolgeschäden - soweit diese nicht aus dem Fehlen von zugesicherten 
Eigenschaften resultieren - sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit uns Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

11. Eine Gewähr für die Brauchbarkeit der Ware oder sonstigen Leistung für den vom Kunden 
vorgesehenen Zweck übernehmen wir nicht, es sei denn aufgrund unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung. 
Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalspflichten beschränkt sich unsere Haftung 
der Höhe nach für den einzelnen Schadensfall auf den Auftragswert, höchstens jedoch 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden. Für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, 
wie Verzug oder Unmöglichkeit oder leicht fahrlässig verursachte 
Schutzpflichtverletzungen haften wir nicht. 

12. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen gelten nicht in den 
Fällen verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei Körper- und Gesundheitsschäden oder des Verlustes des 
Lebens oder des Fehlens von zugesicherten Eigenschaften, bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

§ 7 Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertragsverhältnis 

ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, ist mangels besonderer 
schriftlicher Vereinbarung unser Firmensitz in 53560 Kretzhaus. 

2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche ist der für 
unseren Firmensitz zuständige Gerichtsort, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch 
berechtigt, vor einem Gericht zu klagen, welches für den Sitz oder eine Niederlassung des 
Kunden zuständig ist. 

3. Unwirksame Bestimmungen berühren die Wirksamkeit der übrigen nicht; im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. 

STAND: Juni 2026




